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©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schriftguthül- 
le  aus  Papier  mit  zwei  an  einer  ersten  Falzkante 
(14')  unter  Bildung  eines  geschlossenen  Seitenran- 
des  (14)  einstückig  miteinander  verbundenen  Hüllen- 
wänden  (10,12).  Die  Hüllenwände  (10,12)  sind  zu- 
sätzlich  an  mindestens  einem  weiteren  Seitenrand 
(10)  oder  Seitenrandabschnitt  (22)  mittels  einer  an 
der  vorderen  Hüllenwand  angeformten  Klebelasche 
(16,18)  miteinander  verbunden.  Die  vordere  Seiten- 
wand  kann  an  den  offenen  Seitenrändern  (28)  bzw. 
Seitenrandabschnitten  (30)  unter  Freigabe  einer  Ein- 
schuböffnung  um  eine  schräge  Klapplinie  (32)  auf- 
geklappt  werden.  Zur  Reduzierung  der  Einreißgefahr 
weist  die  vordere  Hüllenwand  (10)  eine  an  das  ein- 
schubseitige  Ende  der  Falzkante  (22')  einer  sich 
über  einen  geschlossenen  Seitenrandabschnitt  (22) 
erstreckenden  Klebelasche  (18)  anschließende,  zu 
einem  freien  Seitenrandabschnitt  (30)  der  betreffen- 
den  Hüllenwand  (10)  hin  randoffene  Ausnehmung 
(34)  auf,  deren  Begrenzungsrand  unmittelbar  an  die 
Falzkante  (22')  anschließt  und  im  weiteren  Verlauf 
einen  konkaven  Bogenabschnitt  (40)  mit  einer  zur 
Klapplinie  (32)  parallelen,  die  Falzkante  (22')  der 
Klebelasche  (18)  im  Abstand  von  ihrem  einschubsei- 
tigen  Ende  schneidenden  Scheiteltangente  (46)  auf- 

weist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Schriftguthülle  aus 
Papier,  mit  zwei  an  einem  Seitenrand  durch  eine 
gemeinsame  Falzkante  einstückig  miteinander  ver- 
bundenen  Hüllenwänden,  die  zusätzlich  an  minde- 
stens  einem  weiteren  Seitenrand  oder  Seitenrand- 
abschnitt  mittels  einer  an  der  einen  Hüllenwand 
angeformten,  um  eine  weitere  Falzkante  um  180° 
gegen  die  andere  Hüllenwand  gebogenen  und  an 
dieser  flächig  angeklebten  Klebelasche  miteinander 
verbunden  sind,  und  die  an  ihren  freibleibenden 
Seitenrändern  und/oder  Seitenrandabschnitten  eine 
durch  Aufklappen  der  einen,  vorzugsweise  vorde- 
ren  Hüllenwand  um  eine  im  wesentlichen  durch  die 
einschubseitigen  Enden  der  Falzkanten  verlaufen- 
de,  vorzugsweise  zu  den  Falzkanten  schräge 
Klapplinie  freilegbare  Einschuböffnung  für  das 
Schriftgut  bilden. 

Es  ist  eine  Schriftguthülle  aus  Papier  dieser  Art 
bekannt,  bei  der  an  einem  zur  ersten  Falzkante 
senkrechten  Seitenrand  der  vorderen  Hüllenwand 
eine  den  Hüllenboden  bildende,  mit  der  rückwärti- 
gen  Hüllenwand  verklebte  Klebelasche  angeformt 
ist.  Diese  Schriftguthülle  ist  demgemäß  an  zwei 
zueinander  senkrechten  Seitenrändern  geschlossen 
und  weist  eine  sich  über  die  beiden  anderen  Sei- 
tenränder  erstreckende  Einschuböffnung  für  das 
Schriftgut  auf.  Um  ein  Einreißen  der  Hüllenwände 
beim  Frei  legen  der  Einschuböffnung  zu  vermei- 
den,  wird  zur  Herstellung  der  bekannten  Schriftgut- 
hülle  ein  relativ  dickes  Papier  verwendet.  Bei 
Schriftguthüllen  aus  dünnerem  Papier,  die  an  drei 
Seitenrändern  zumindest  teilweise  geschlossen 
sind,  müssen  zusätzliche  Maßnahmen  getroffen 
werden,  mit  denen  ein  Einreißen  des  Papiers  im 
Randbereich  des  Einschubrandes  vermieden  wer- 
den  kann. 

Bei  zwei-  oder  dreiseitig  geschlossenen  Schrift- 
guthüllen  aus  Kunststoff  mit  zwei  Hüllenwänden, 
die  an  einem  und/oder  dem  anderen  senkrecht  zur 
Einstecköffnung  verlaufenden  Hüllenrand  miteinan- 
der  verscheißt  sind,  ist  es  bereits  bekannt  (DE-AS 
1  288  071),  jeder  Schweißnaht  eine  Ausnehmung  in 
einer  Hüllenwand  oder  in  beiden  Hüllenwänden  in 
der  Nähe  des  der  Einstecköffnung  benachbarten 
Schweißnahtendes  zuzuordnen.  Jede  Ausnehmung 
ist  dort  als  ein  von  einem  freien  Rand  aus  schräg 
zur  jeweiligen  Schweißnaht  verlaufender,  im  Ab- 
stand  von  ihr  endigender  randoffener  Schlitz  mit 
ausgerundetem  Ende  ausgebildet.  Die  Schlitzan- 
ordnung  gewährleistet,  daß  die  Beanspruchungs- 
kräfte  im  Schlitzgrund  angreifen,  so  daß  die  um 
den  Schlitzgrund  verteilten  Kräfte  so  weit  abge- 
schwächt  werden,  daß  ein  Einreißen  bei  der  übli- 
chen  Beanspruchung  verhindert  wird.  Bei  Schrift- 
guthüllen  aus  Papier  reichen  diese  Maßnahmen 
jedoch  nicht  aus,  um  bei  den  üblichen  Beanspru- 
chungen  ein  Einreißen  im  Bereich  des  Schlitzgrun- 
des  zu  verhindern.  Dies  gilt  umso  mehr,  wenn  die 

Schlitze  und  damit  die  Abrundungen  im  Bereich 
des  Schlitzgrundes  relativ  schmal  ausgeführt  wer- 
den. 

Ausgehend  hiervon  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
5  gäbe  zugrunde,  bei  Schriftguthüllen  aus  Papier  der 

eingangs  angegebenen  Art  Vorkehrungen  zu  tref- 
fen,  die  einen  wirksamen  Einreißschutz  gewährlei- 
sten. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  die  im  Patent- 
io  anspruch  1  angegebene  Merkmalskombination  vor- 

geschlagen.  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen 
und  Weiterbildungen  der  Erfindung  ergeben  sich 
aus  den  abhängigen  Ansprüchen. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  geht  von  dem 
75  Gedanken  aus,  daß  die  beim  Aufklappen  der  vorde- 

ren  Hüllenwand  auftretenden  Zugkräfte  nicht  in  ih- 
rer  Gesamtheit  am  einschubseitigen  Ende  der  Falz- 
kante  angreifen  dürfen,  sondern  über  eine  ausge- 
dehnte  Strecke  verteilt  in  das  Hüllenmaterial  einge- 

20  leitet  werden  müssen. 
Um  dies  zu  erreichen,  wird  gemäß  einer  ersten 

Ausführungsvariante  der  Erfindung  vorgeschlagen, 
daß  die  eine  Hüllenwand  eine  an  das  einschubseiti- 
ge  Ende  einer  sich  über  einen  geschlossenen  Sei- 

25  tenrandabschnitt  erstreckenden  Falzkante  anschlie- 
ßende,  zu  einem  benachbarten  freien  Seitenrand- 
abschnitt  der  betreffenden  Hüllenwand  hin  randof- 
fene  Ausnehmung  aufweist,  deren  Begrenzungs- 
rand  unmittelbar  an  die  Falzkante  anschließt  und  im 

30  weiteren  Verlauf  einen  im  wesentlichen  konkaven 
Bogenabschnitt  mit  einer  zur  Klapplinie  parallelen, 
die  Falzkante  im  Abstand  von  ihrem  einschubseiti- 
gen  Ende  schneidenden  Scheiteltangente  aufweist. 
Mit  diesen  Maßnahmen  wird  erreicht,  daß  die  Zug- 

35  kräfte  nicht  unmittelbar  am  einreißgefährdeten  ein- 
schubseitigen  Ende,  sondern  im  Abstand  von  die- 
sem  an  der  Falzkante  angreifen,  und  zwar  in  erheb- 
lich  abgeschwächter  Form,  da  der  überwiegende 
Teil  der  Zugkräfte  über  eine  längere  Strecke  ver- 

40  teilt  entlang  dem  sich  beim  Aufklappen  konvex 
aufbauchenden  konkaven  Bogenabschnitt  in  die 
Hüllenwand  eingeleitet  werden. 

Eine  weitere  Verbesserung  in  dieser  Hinsicht 
wird  dadurch  erreicht,  daß  der  Begrenzungsrand 

45  der  randoffenen  Ausnehmung  spitzwinklig  an  die 
Falzkante  anschließt. 

Vorteilhafterweise  weist  der  Begrenzungsrand 
der  randoffenen  Ausnehmung  im  Bereich  des  Bo- 
genabschnitts  eine  langgestreckte  konkave  Kontur 

50  auf.  Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  ein  Krüm- 
mungsradius  im  Bereich  des  Bogenabschnitts  er- 
wiesen,  der  dem  0,5  bis  2-fachen  der  vom  freien 
Seitenrand  aus  gemessenen  Tiefe  der  randoffenen 
Ausnehmung  entspricht,  wobei  der  Krümmungsra- 

55  dius  bzw.  die  Bogenlänge  des  Bogenabschnitts 
vorzugsweise  2  bis  10  %  der  Länge  der  Klapplinie 
betragen  sollte. 
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Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  daß  der  Begrenzungsrand  der 
randoffenen  Aussparung  mindestens  an  einem 
Ende,  vorzugsweise  an  beiden  Enden  des  konka- 
ven  Bogenabschnitts  konkave  Übergangsabschnitte 
mit  kleinerem  Krümmungsradius  aufweist.  Die 
Übergangsabschnitte  des  Begrenzungsrands  kön- 
nen  dabei  zur  Randöffnung  hin  in  Endabschnitte 
mit  größerem  Krümmungsradius  oder  in  geradlini- 
ge  Endabschnitte  übergehen.  Eine  weitere  verbes- 
serte  Ausgestaltung  in  dieser  Hinsicht  sieht  vor, 
daß  der  dem  falzkantenseitigen  Endabschnitt  ge- 
genüberliegende  Endabschnitt  des  Begrenzungs- 
randes  mit  konvexer  Krümmung  tangential  in  den 
freien  Seitenrandabschnitt  übergeht.  Die  Endab- 
schnitte  des  Begrenzungsrandes  sind  dabei  zweck- 
mäßig  etwa  senkrecht  zur  Klapplinie  ausgerichtet. 

Bei  einer  dreiseitig  geschlossenen  Schriftgutta- 
sche  ist  die  Ausnehmung  zweckmäßig  zu  einem 
mit  der  Falzkante  fluchtenden  oder  zu  dieser  paral- 
lelen  freien  Seitenrand  hin  randoffen  ausgebildet. 
Die  Klebelasche  kann  dabei  an  der  vorderen  Hül- 
lenwand  angeformt  und  mit  der  rückwärtigen  Hül- 
lenwand  verklebt  werden.  Weiter  können  in  der 
Nähe  der  gemeinsamen  Falzkante  durch  beide 
Hüllenwände  hindurchgehende  Abheftiochungen 
angeordnet  werden,  wobei  die  Hüllenwände  im  Be- 
reich  der  Abheftiochungen  unter  Bildung  einer  ge- 
schlossenen  versteiften  Randleiste  miteinander  ver- 
klebt  sein  können. 

Eine  weitere  bevorzugte  Ausgestaltung  einer 
dreiseitig  geschlossenen  Schriftguthülle  sieht  vor, 
daß  die  Klebelasche  an  dem  der  gemeinsamen 
Falzkante  gegenüberliegenden  Längsseitenrand 
der  vorderen  Hüllenwand  angeformt  ist  und  sich 
über  einen  Seitenrandabschnitt  von  1/4  bis  3/4  der 
Länge  bzw.  Höhe  des  betreffenden  Längsseiten- 
randes  erstreckt.  Mit  dieser  Maßnahme  wird  das 
Einführen  des  Schriftguts  erleichtert,  ohne  daß  die 
Gefahr  besteht,  daß  das  Schriftgut  seitlich  aus  der 
Schriftguthülle  herausgleiten  kann. 

Wichtig  ist,  daß  an  einem  zur  ersten  Falzkante 
senkrechten  Seitenrand  der  vorderen  Hüllenwand 
eine  weitere,  den  Hüllenboden  bildende,  mit  der 
rückwärtigen  Hüllenwand  verklebte  Klebelasche  an- 
geformt  ist.  Um  das  Einführen  des  Schriftguts  zu 
erleichtern,  kann  in  diesem  Falle  die  vordere  Hül- 
lenwand  einen  vom  einschubseitigen  Ende  der  am 
Längsseitenrand  angeordneten  Klebelasche  schräg 
zur  Falzkante  der  bodenseitigen  Klebelasche  ver- 
laufenden,  die  vordere  Hüllenwand  in  zwei  getrenn- 
te  Wandteile  teilenden  Trennschnitt  aufweisen,  wo- 
bei  beide  Wandteile  eine  bis  zur  bodenseitigen 
Falzkante  reichende  randoffene  Ausnehmung  mit 
konkavem  Begrenzungsrand  im  Sinne  der  Erfin- 
dung  aufweisen. 

Gemäß  einer  zweiten,  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsvariante  der  Erfindung  erstreckt  sich  die  ge- 

meinsame  Falzkante  vom  Hüllenboden  aus  nur 
über  einen  Teil  des  betreffenden  Seitenrandes  und 
bildet  dabei  einen  geschlossenen  Seitenrandab- 
schnitt,  an  dessen  einschubseitiges  Ende  ein  zum 

5  offenen  Seitenrand  hin  randoffener,  an  seinem 
Grund  die  Falzkante  quer  durchsetzender  und  mit 
seinen  Seitenflanken  einen  offenen  Seitenrandab- 
schnitt  begrenzender  gemeinsamer  schlitzförmiger 
Hüllenwandausschnitt  anschließt.  Mit  diesen  Maß- 

io  nahmen  können  Lagetoleranzen  bei  der  maschinel- 
len  Falzung  der  Schriftguthülle  ausgeglichen  wer- 
den.  Zur  weiteren  Verbesserung  des  Einreißschutz- 
es  wird  hierbei  vorgeschlagen,  daß  die  Seitenflan- 
ken  des  gemeinsamen  Hüllenwandausschnitts  je 

15  eine  zum  offenen  Seitenrandabschnitt  hin  randoffe- 
ne  Ausnehmung  aufweisen,  die  falzkantenseitig 
durch  den  gemeinsamen,  quer  zur  Falzkante  ver- 
laufenden  Grund  des  Hüllenwandausschnitts  be- 
grenzt  sind.  Mit  diesen  Maßnahmen  wird  erreicht, 

20  daß  der  überwiegende  Teil  der  beim  Aufklappen 
der  Hüllenwand  auftretenden  Zugkräfte  zum  ge- 
genseitigen  Aufbauchen  der  Hüllenwände  unter 
Einziehen  der  Falzkante  im  Bereich  des  Ausschnitt- 
grundes  unter  Vermeidung  einer  Einreißgefahr  ver- 

25  wendet  werden.  Eine  weitere  Verbesserung  in  die- 
ser  Hinsicht  wird  dadurch  erreicht,  daß  der  Begren- 
zungsrand  der  randoffenen  Ausnehmung  in  der 
vorderen  Hüllenwand  einen  an  den  Ausschnittgrund 
anschließenden,  langgestreckten  geradlinigen  oder 

30  konkaven  Bogenabschnitt  mit  zur  Klapplinie  etwa 
paralleler,  die  Falzkante  im  Abstand  von  ihrem  ein- 
schubseitigen  Ende  schneidender  Scheiteltangente 
aufweist. 

Vorteilhafterweise  ist  die  randoffene  Ausneh- 
35  mung  in  der  vorderen  Hüllenwand  tiefer  und  lang- 

gestreckter  als  in  der  rückwärtigen  Hüllenwand. 
Ebenso  kann  die  Seitenflanke  in  der  vorderen  Hül- 
lenand  einen  größeren  Abstand  von  der  Falzkante 
aufweisen  als  die  Seitenflanke  in  der  rückwärtigen 

40  Hüllenwand.  Dementsprechend  wird  der  gemeinsa- 
me  Hüllenwandausschnitt  unsymmetrisch  zur  Falz- 
kante  in  den  die  beiden  Hüllenwände  bildenden 
Zuschnitt  eingebracht.  Die  gemeinsame  Falzkante 
erstreckt  sich  zweckmäßig  über  einen  Seitenrand- 

45  abschnitt  von  1/4  bis  3/4  der  Länge  des  betreffen- 
den  Längsseitenrandes. 

Um  dazuhin  eine  möglichst  hohe  Widerstands- 
fähigkeit  des  Abheftbereichs  zu  erreichen,  wird 
nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung  der 

50  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  die  durch  beide  Hül- 
lenwände  hindurchgehenden  Abheftiochungen  im 
Bereich  einer  der  Klebelaschen  angeordnet  sind, 
so  daß  die  Abheftiochungen  durch  drei  Materialla- 
gen  hindurchgehen. 

55  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einiger 
in  der  Zeichnung  in  schematischer  Weise  darge- 
stellter  Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Es 
zeigen 

3 
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Fig.  1  a  und  b  eine  Vorder-  und  eine  Rück- 
seitenansicht  einer  dreiseitig  ge- 
schlossenen  Schriftguthülle  aus  Pa- 
pier; 

Fig.  2  einen  Papierzuschnitt  zur  Herstellung 
der  Schriftguthülle  nach  Fig.  1  a  und 
b; 

Fig.  3  a  und  b  eine  Vorder-  und  Rückseiten- 
ansicht  einer  Schriftguthülle  mit  geteil- 
ter  Vorderwand; 

Fig.  4  a  bis  c  eine  Vorderansicht,  eine  Rück- 
seitenansicht  und  eine  Schmalseiten- 
ansicht  eines  abgewandelten  Ausfüh- 
rungsbeispiels  einer  dreiseitig  ge- 
schlossenen  Schriftguthülle  aus  Pa- 
pier; 

Fig.  5  a  und  b  einen  Papierzuschnitt  zur  Her- 
stellung  der  Schriftguthülle  nach  Fig. 
4  a  bis  c  sowie  einen  vergrößerten 
Ausschnitt  X  aus  dem  Zuschnitt. 

Die  in  Fig.  1  bis  3  dargestellten  Schriftguthüllen 
weisen  eine  vordere  Hüllenwand  10  und  eine  rück- 
wärtige  Hüllenwand  12  auf,  die  an  einer  Falzkante 
14'  unter  Bildung  eines  geschlossenen  Seitenran- 
des  14  einstückig  miteinander  verbunden  sind.  An 
der  vorderen  Hüllenwand  10  sind  zusätzlich  Klebe- 
laschen  16,  18  angeformt,  die  unter  Bildung  des 
Hüllenbodens  20  bzw.  eines  geschlossenen  Seiten- 
randabschnittes  22  an  Falzkanten  20',  22'  um  180° 
gegen  die  rückwärtige  Hüllenwand  gebogen  und 
außenseitig  gegen  diese  angeklebt  sind.  Im  Be- 
reich  des  geschlossenen  Seitenrands  14  können 
die  Hüllenwände  10,  12  entlang  je  eines  Randstrei- 
fens  24'  unter  Bildung  einer  verstärkten  Randleiste 
24  miteinaner  verklebt  und  mit  einer  Abheftlochung 
26  versehen  werden.  Am  oberen  Seitenrand  und  an 
den  seitlichen  Seitenrandabschnitten  30  sind  die 
Hüllenwände  10,  12  nicht  miteinander  verbunden, 
so  daß  die  vordere  Hüllenwand  10  unter  Freilegung 
einer  Einschuböffnung  für  das  Schriftgut  um  eine 
Klapplinie  32  von  der  rückwärtigen  Hüllenwand  12 
weggeklappt  werden  kann.  Die  Klapplinie  32  ver- 
läuft  dabei  schräg  und  schließt  mit  dem  oberen 
Seitenrand  28  einen  spitzen  Winkel  a  ein. 

Bei  dem  in  Fig.  1  gezeigten  Ausführungsbeipiel 
ist  die  vordere  Hüllenwand  10  mit  einer  einen  Ein- 
reißschutz  bildenden  randoffenen  Ausnehmung  34 
versehen.  Der  Begrenzungsrand  der  Ausnehmung 
34  schließt  am  einschubseitigen  Ende  der  Klebela- 
sche  18  unter  einem  spitzen  Winkel  unmittelbar  an 
die  Falzkante  22'  an  und  ist  von  dort  aus  über 
einen  etwa  geradlinigen  Endabschnitt  36  und  über 
einen  stark  gekrümmten  Übergangsabschnitt  38  mit 
einem  langgestreckten  konkaven  Bogenabschnitt 
40  verbunden.  Der  Bogenabschnitt  40  geht  an  sei- 
nem  anderen  Ende  über  einen  weiteren  gekrümm- 
ten  Übergangsabschnitt  42  einen  im  wesentlichen 
senkrecht  zur  Klapplinie  32  ausgerichteten,  geradli- 

nigen  Endabschnitt  44  über,  der  an  seinem  Ende 
tangential  in  den  freien  Seitenrandabschnitt  30 
mündet.  Der  konkave  Bogenabschnitt  40  weist  eine 
zur  Klapplinie  32  parallele  Scheiteltangente  46  auf, 

5  die  die  Falzkante  22'  im  Abstand  a  von  ihrem 
einschubseitigen  Ende  schneidet.  Mit  diesen  Maß- 
nahmen  wird  erreicht,  daß  die  beim  Aufklappen  der 
vorderen  Hüllenwand  um  die  Klapplinie  32  auftre- 
tenden  Zugkräfte  über  den  Bogenabschnitt  40  ver- 

io  teilt  auf  das  Hüllenmaterial  so  übertragen  werden, 
daß  am  einschubseitigen  Ende  der  Falzkante  22' 
keine  nennenswerten  Kräfte,  die  zu  einer  Einreiß- 
gefahr  an  dieser  Stelle  führen  könnten,  mehr  an- 
greifen. 

15  Bei  dem  in  Fig.  3  a  und  b  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  die  vordere  Hüllenwand  10  durch 
einen  Trennschnitt  48  in  zwei  Vorderwandteile  10', 
10"  geteilt.  Der  Trennschnitt  48  verläuft  schräg 
vom  einschubseitigen  Ende  des  Seitenrandab- 

20  Schnitts  22  zum  Hüllenboden  20.  Jedes  der  Vor- 
derwandteile  10',  10"  weist  in  der  Nähe  des  Hül- 
lenbodens  20  eine  randoffene  Ausnehmung  34', 
34"  mit  konkavem  Bogenabschnitt  40',  40"  auf,  die 
dafür  sorgen,  daß  die  Vorderwandteile  10',  10"  um 

25  die  Klapplinien  32  bzw.  32"  ohne  die  Gefahr  eines 
Einreißens  gegenüber  der  rückwärtigen  Hüllenwand 
12  unter  Freigabe  einer  Einschuböffnung  aufge- 
klappt  werden  können.  Der  Vorderwandteil  10"  gibt 
dabei  eine  große  Einschuböffnung  für  das  Schrift- 

30  gut  frei,  während  der  Vorderwandteil  10"  zur  Auf- 
nahme  der  rechten  unteren  Ecke  des  einzuschie- 
benden  Schriftguts  bestimmt  ist. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  4  und 
5  sind  die  vordere  und  die  rückwärtige  Hüllenwand 

35  10,12  am  rechten  Seitenwandabschnitt  114  an  ei- 
ner  Falzkante  114'  einstückig  miteinander  verbun- 
den,  während  am  linken  Längsseitenrand  122  der 
vorderen  Seitenwand  10  eine  Klebelasche  118  um 
eine  Falzkante  122'  um  180°  nach  hinten  gefalzt 

40  und  mit  der  rückwärtigen  Hüllenwand  verklebt  ist. 
Die  Abheftlochung  26  befindet  sich  in  diesem  Falle 
also  im  Bereich  der  Klebelasche  118.  Die  gemein- 
same  Falzkante  114'  erstreckt  sich  vom  Hüllenbo- 
den  20  aus  nur  über  einen  Teil  des  betreffenden 

45  Seitenrandes  und  bildet  dabei  einen  geschlossenen 
Seitenrandabschnitt  114,  an  dessen  einschubseiti- 
gem  Ende  114"  ein  sich  zum  oberen  offenen  Sei- 
tenrand  28  hin  randoffener,  an  seinem  Grund  136 
die  Falzkante  114'  quer  durchsetzender  und  mit 

50  seinen  Seitenflanken  130',  130"  einen  offenen  Sei- 
tenrandabschnitt  130  begrenzender  gemeinsamer 
schlitzförmiger  Hüllenwandausschnitt  150  an- 
schließt.  Die  Seitenflanken  130',  130"  des  Hüllen- 
wandausschnitts  150  weisen  je  eine  zum  offenen 

55  Seitenrandabschnitt  130  hin  randoffene  Ausneh- 
mung  134,  154  auf,  die  falzkantenseitig  durch  den 
gemeinsamen,  quer  zur  Falzkante  114'  verlaufen- 
den  Ausschnittgrund  136  begrenzt  sind.  Der  Be- 
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grenzungsrand  der  Ausnehmung  134  schließt  unter 
einem  rechten  Winkel  unmittelbar  am  einschubsei- 
tigen  Ende  114"  der  Falzkante  114'  an  und  ist  von 
dort  aus  über  den  etwa  geradlinigen  Endabschnitt 
136  (Ausschnittgrund)  und  einen  gekrümmten 
Übergangsabschnitt  138  mit  einem  langgestreckten 
konkaven  Bogenabschnitt  140  verbunden.  Der  Bo- 
genabschnitt  140  geht  an  seinem  anderen  Ende 
über  einen  weiteren  stärker  gekrümmten  Über- 
gangsabschnitt  42  in  einen  im  wesentlichen  senk- 
recht  zur  Klapplinie  32  ausgerichteten  geradlinigen 
Endabschnitt  144  über,  der  an  seinem  Ende  in  die 
Seitenflanke  130'  des  offenen  Seitenrandabschnitts 
130  mündet.  Der  konkave  Bogenabschnitt  140 
weist  eine  zur  Klapplinie  32  parallele  Scheiteltan- 
gente  46  auf,  die  die  Falzkante  114'  im  Abstand  a 
von  ihrem  einschubseitigen  Ende  114"  schneidet. 

Die  Ausnehmung  154  weist  einen  an  den  ge- 
radlinigen  Endabschnitt  136  anschließenden,  kon- 
kaven  Kreisbogenabschnitt  152  auf,  der  an  seinem 
oberen  Ende  über  einen  Übergangsschnitt  156  in 
die  Seitenflanke  130"  des  offenen  Seitenrandab- 
schnitts  130  mündet.  Mit  diesen  Maßnahmen  wird 
erreicht,  daß  die  beim  Aufklappen  der  vorderen 
Hüllenwand  um  die  Klapplinie  32  auftretenden  Zug- 
kräfte  über  die  Bogenabschnitte  140,  136,  152  ver- 
teilt  auf  das  Hüllenmaterial  so  übertragen  werden, 
daß  am  einschubseitigen  Ende  114"  der  Falzkante 
114'  keine  nennenswerten  Kräfte,  die  zu  einer  Ein- 
reißgefahr  führen  könnten,  mehr  angreifen. 

Zusammenfassend  ist  folgendes  festzustellen: 
Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schriftguthülle 
aus  Papier  mit  zwei  an  einer  ersten  Falzkante  14' 
unter  Bildung  eines  geschlossenen  Seitenrandes 
14  einstückig  miteinander  verbundenen  Hüllenwän- 
den  10,12.  Die  Hüllenwände  10,12  sind  zusätzlich 
an  mindestens  einem  weiteren  Seitenrand  20  oder 
Seitenrandabschnitt  22  mittels  einer  an  der  vorde- 
ren  Hüllenwand  angeformten  Klebelasche  16,18 
miteinander  verbunden.  Die  vordere  Seitenwand 
kann  an  den  offenen  Seitenrändern  28  bzw.  Seiten- 
randabschnitten  30  unter  Freigabe  einer  Einschub- 
öffnung  um  eine  schräge  Klapplinie  32  aufgeklappt 
werden.  Zur  Reduzierung  der  Einreißgefahr  weist 
die  vordere  Hüllenwand  10  eine  an  das  einschub- 
seitige  Ende  der  Falzkante  22'  einer  sich  über 
einen  geschlossenen  Seitenrandabschnitt  22  er- 
streckenden  Klebelasche  18  anschließende,  zu  ei- 
nem  freien  Seitenrandabschnitt  30  der  betreffenden 
Hüllenwand  10  hin  randoffene  Ausnehmung  34  auf, 
deren  Begrenzungsrand  unmittelbar  an  die  Falz- 
kante  22'  anschließt  und  im  weiteren  Verlauf  einen 
konkaven  Bogenabschnitt  40  mit  einer  zur  Klappli- 
nie  32  parallelen,  die  Falzkante  22'  der  Klebelasche 
18  im  Abstand  von  ihrem  einschubseitigen  Ende 
schneidenden  Scheiteltangente  46  aufweist. 

Patentansprüche 

1.  Schriftguthülle  aus  Papier,  mit  zwei  an  einem 
Seitenrand  (14)  durch  eine  gemeinsame  Falz- 

5  kante  (14')  einstückig  miteinander  verbunde- 
nen  Hüllenwänden  (10,12),  die  zusätzlich  an 
mindestens  einem  weiteren  Seitenrand 
(Hüllenboden  20)  oder  Seitenrandabschnitt  (22) 
mittels  einer  an  der  einen  Hüllenwand  (10) 

io  angeformten,  um  eine  weitere  Falzkante  (20', 
22')  um  180°  gegen  die  andere  Hüllenwand 
gefalzten  und  an  dieser  flächig  angeklebten 
Klebelasche  (16,  18)  miteinander  verbunden 
sind,  und  die  an  ihren  offenen  Seitenrändern 

15  (28)  und/oder  Seitenrandabschnitten  (30)  eine 
durch  Aufklappen  der  einen,  vorzugsweise  vor- 
deren  Hüllenwand  (10)  um  eine  im  wesentli- 
chen  durch  die  einschubseitigen  Enden  der 
Falz-  oder  Klebekanten  (14',  22')  verlaufende, 

20  vorzugsweise  zu  den  betreffenden  Kanten 
schräge  Klapplinie  (32)  freilegbare  Einschub- 
öffnung  für  das  Schriftgut  bilden,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Hüllenwand  (10)  eine 
an  das  einschubseitige  Ende  einer  sich  über 

25  einen  geschlossenen  Seitenrandabschnitt  (22) 
erstreckenden  Falzkante  (22')  anschließende, 
zu  einem  benachbarten  freien  Seitenrandab- 
schnitt  (30)  der  betreffenden  Hüllenwand  (10) 
hin  randoffene  Ausnehmung  (34)  aufweist,  de- 

30  ren  Begrenzungsrand  unmittelbar  an  die  Falz- 
kante  (22')  anschließt  und  im  weiteren  Verlauf 
einen  im  wesentlichen  konkaven  Bogenab- 
schnitt  (40)  mit  einer  zur  Klapplinie  (32)  paral- 
lelen,  die  Falzkante  (22')  im  Abstand  (a)  von 

35  ihrem  einschubseitigen  Ende  schneidenden 
Scheiteltangente  (46)  aufweist. 

2.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Begrenzungsrand 

40  spitzwinklig  oder  rechtwinklig  an  die  Falzkante 
(22')  anschließt. 

3.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausnehmung 

45  (34')  zu  einem  mit  der  Falzkante  (22')  fluchten- 
den  oder  zu  dieser  parallelen  freien  Seiten- 
randabschnitt  (30)  hin  randoffen  ist. 

4.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
50  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Be- 

grenzungsrand  im  Bereich  des  Bogenab- 
schnitts  (40)  eine  langgestreckte  konkave  Kon- 
tur  aufweist. 

55  5.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Krümmungsradius  des 
Begrenzungsrands  im  Bereich  des  Bogenab- 
schnitts  (40)  dem  0,5-bis  2-fachen  der  vom 
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freien  Seitenrandabschnitt  (30)  aus  gemesse- 
nen  Tiefe  der  randoffenen  Ausnehmung  (34) 
entspricht. 

6.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Krümmungs- 
radius  des  Begrenzungsrands  im  Bereich  des 
Bogenabschnitts  (40)  2  bis  10  %  der  Länge 
der  Klapplinie  (32)  beträgt. 

7.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  4 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bo- 
genlänge  des  Bogenabschnitts  (40)  2  bis  10  % 
der  Länge  der  Klapplinie  (32)  beträgt. 

8.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Be- 
grenzungsrand  der  randoffenen  Ausnehmung 
(34)  an  mindestens  einem  Ende,  vorzugsweise 
an  beiden  Enden  des  Bogenabschnitts  (40) 
einen  konkaven  Übergangsabschnitt  (38,42) 
mit  kleinerem  Krümmungsradius  aufweist. 

9.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Übergangsabschnitt  (38,42)  des  Begrenzungs- 
rands  zur  Randöffnung  hin  in  einen  Endab- 
schnitt  (36,44)  mit  größerem  Krümmungsradius 
oder  in  einen  geradlinigen  Endabschnitt  (44) 
übergeht. 

10.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Endabschnitt  (36,44) 
des  Begrenzungsrands  etwa  senkrecht  zur 
Klapplinie  (32)  ausgerichtet  ist. 

11.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  9  oder  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  dem  falzkan- 
tenseitigen  Endabschnitt  (36)  gegenüberliegen- 
de  Endabschnitt  (44)  des  Begrenzungsrands 
mit  konvexer  Krümmung  tangential  in  den  frei- 
en  Seitenrandabschnitt  (30)  übergeht. 

12.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Klebelasche  (16,18)  an  der  vorderen  Hüllen- 
wand  (10)  angeformt  und  mit  der  rückwärtigen 
Hüllenwand  (12)  verklebt  ist. 

13.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
Nähe  der  gemeinsamen  Falzkante  (14')  durch 
beide  Hüllenwände  (10,  12)  hindurchgehende 
Abheftiochungen  (26)  angeordnet  sind. 

14.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hüllenwände  (10,12) 
im  Bereich  der  Abheftiochungen  (26)  unter  Bil- 

dung  einer  geschlossenen  Randleiste  (24)  mit- 
einander  und  gegebenenfalls  mit  einem  zu- 
sätzlichen  Verstärkungsstreifen  verklebt  sind. 

5  15.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Klebelasche  (18)  an  dem  der  ersten  Falzkante 
(14')  gegenüberliegenden  Längsseitenrand  der 
vorderen  Hüllenwand  (10)  angeformt  ist  und 

io  sich  über  einen  Seitenrandabschnitt  (22)  von 
1/4  bis  3/4  der  Länge  des  betreffenden  Längs- 
seitenrandes  erstreckt. 

16.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
15  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  ei- 

nem  zur  ersten  Falzkante  (14')  senkrechten 
Seitenrand  der  vorderen  Hüllenwand  (10)  eine 
weitere,  den  Hüllenboden  (20)  bildende,  mit 
der  rückwärtigen  Hüllenwand  (12)  verklebte 

20  Klebelasche  (16)  angeformt  ist. 

17.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  16,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  vordere  Hüllenwand 
(10)  einen  vom  einschubseitigen  Ende  der  am 

25  Längsseitenrand  (22)  angeordneten  Klebela- 
sche  (18)  schräg  zur  Falzkante  (20')  der  bo- 
denseitigen  Klebelasche  (16)  verlaufenden,  die 
vordere  Hüllenwand  (10)  in  zwei  Wandteile 
(10',  10")  teilenden  Trennschnitt  (48)  aufweist, 

30  und  daß  beide  Wandteile  (10',  10")  eine  bis  zur 
bodenseitigen  Falzkante  (20')  reichende  rand- 
offene  Ausnehmung  (34',34")  mit  konkavem 
Bogenabschnitt  (40',40")  aufweisen. 

35  18.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
randoffene  Ausnehmung  (34)  sich  an  das  ein- 
schubseitige  Ende  der  Falzkante  (22')  einer 
Klebelasche  (18)  anschließt. 

40 
19.  Schriftguthülle  aus  Papier,  mit  zwei  an  einem 

Seitenrand  (114)  durch  eine  gemeinsame  Falz- 
kante  (114')  einstückig  miteinander  verbunde- 
nen  Hüllenwänden  (10,12),  die  zusätzlich  an 

45  einem  den  Hüllenboden  (20)  bildenden  Seiten- 
rand  und  an  einem  der  gemeinsamen  Falzkan- 
te  (114')  gegenüberliegenden  Seitenrand  (122) 
mittels  einer  an  der  einen  Hüllenwand  (10) 
angeformten,  um  je  eine  weitere  Falzkante 

50  (20',  122')  um  180°  gegen  die  andere  Hüllen- 
wand  (12)  gefalzten  und  an  dieser  flächig  an- 
geklebten  Klebelasche  (16,118)  miteinander 
verbunden  sind,  und  die  an  ihren  offenen  Sei- 
tenrändern  (28)  und/oder  Seitenrandabschnit- 

55  ten  (130)  eine  durch  Aufklappen  der  einen, 
vorzugsweise  vorderen  Hüllenwand  (10)  um 
eine  im  wesentlichen  durch  die  einschubseiti- 
gen  Enden  der  Falz-  oder  Klebekante  (114' 

6 
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,122')  verlaufende,  vorzugsweise  zu  den  betref- 
fenden  Kanten  schräge  Klapplinie  (32)  freileg- 
bare  Einschuböffnung  für  das  Schriftgut  bilden, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  gemeinsa- 
me  Falzkante  (114')  sich  vom  Hüllenboden  (20) 
aus  nur  über  einen  Teil  des  betreffenden  Sei- 
tenrandes  (114,  130)  unter  Bildung  eines  ge- 
schlossenen  Seitenrandabschnitts  (114)  er- 
streckt,  an  dessen  einschubseitiges  Ende  (136) 
ein  zum  offenen  Seitenrand  (28)  hin  randoffe- 
ner,  an  seinem  Grund  (136)  die  Falzkante 
(114')  quer  durchsetzener  und  mit  seinen  Sei- 
tenflanken  (130'  ,130")  einen  offenen  Seiten- 
randabschnitt  (130)  begrenzender  gemeinsa- 
mer  schlitzförmiger  Hüllenwandausschnitt 
(150)  anschließt. 

25.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  19 
bis  24,  gekennzeichnet  durch  im  Bereich 
einer  der  Klebelaschen  (118)  angeordnete, 
durch  beide  Hüllenwände  (10,12)  und  die  Kle- 

5  belasche  (118)  hindurchgehende  Abheftlochun- 
gen  (26). 

w 

15 

20.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  19,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Seitenflanken  (130', 
130")  des  Hüllenwandausschnitts  (150)  je  eine  20 
zum  offenen  Seitenrandabschnitt  (130)  hin 
randoffene  Ausnehmung  (134,154)  aufweisen, 
die  falzkantenseitig  durch  den  gemeinsamen, 
quer  zur  Falzkante  (114')  verlaufenden  Aus- 
schnittgrund  (136)  begrenzt  sind.  25 

21.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  20,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Begrenzungsrand 
der  randoffenen  Ausnehmung  (134)  in  der  vor- 
deren  Hüllenwand  (10)  einen  an  den  Aus-  30 
schnittgrund  (136)  anschließenden,  langge- 
streckten  geradlinigen  oder  konkaven  Bogen- 
abschnitt  (140)  mit  zur  Klapplinie  (32)  etwa 
paralleler,  die  Falzkante  (114')  im  Abstand  (a) 
von  ihrem  einschubseitigen  Ende  (114")  35 
schneidender  Scheiteltangente  (146)  aufweist. 

22.  Schriftguthülle  nach  Anspruch  20  oder  21,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  randoffene 
Ausnehmung  (134)  in  der  vorderen  Hüllenwand  40 
(10)  tiefer  und  langgestreckter  als  die  randoffe- 
ne  Aussparung  (154)  in  der  rückwärtigen  Hüll- 
wand  (12)  ist. 

23.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  20  45 
bis  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Seitenflanke  (130')  in  der  vorderen  Hüllenwand 
(10)  einen  größeren  Abstand  von  der  Falzkante 
(114')  aufweist  als  die  Seitenflanke  (130")  in 
der  rückwärtigen  Hüllenwand  (12).  50 

24.  Schriftguthülle  nach  einem  der  Ansprüche  19 
bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich 
die  gemeinsame  Falzkante  (114')  über  einen 
Seitenrandabschnitt  (114)  von  1/4  bis  3/4  der  55 
Länge  des  betreffenden  Längsseitenrandes 
(114,130)  erstreckt. 
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